
 

Schulische Maßnahmen bei Erziehungskonflikten 
 

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Januar 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 23) 

 
§ 25  Maßnahmen bei Erziehungskonflikten 
 
(1) Die Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule ist vor allem durch pädagogische Maßnahmen zu 
gewährleisten. In die Lösung von Konflikten sind alle beteiligten Personen einzubeziehen. Zu den Maßnahmen 
bei Erziehungskonflikten gehören insbesondere  

a) gemeinsame Absprachen,  
b) die fördernde Betreuung,  
c) die Förderung des erwünschten Verhaltens,  
d) das erzieherische Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler,  
e) die Ermahnung,  
f) die mündliche oder schriftliche Missbilligung,  
g) die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, die Schülerin oder den Schüler Fehler im Verhalten 

erkennen zu lassen, 
h) das Nachholen schuldhaft versäumten Unterrichts nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern  
i) die zeitweise Wegnahme von Gegenständen. 

 
 
(2) Soweit Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 3 nicht ausreichen, können Ordnungsmaßnahmen getroffen 
werden, 
 
1. um die Schülerin oder den Schüler zur Einhaltung der Rechtsnormen oder der Schulordnung anzuhalten 
   oder 
2. um die Schülerin oder den Schüler zur Befolgung von Anordnungen der Schulleitung oder einzelner 
Lehrkräfte anzuhalten, die zur Erfüllung des Unterrichts- und Erziehungsauftrages der Schule erforderlich sind,  
   oder 
3. wenn eine Schülerin oder ein Schüler Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung anwendet oder dazu 
aufruft. 
 
(3) Ordnungsmaßnahmen sind: 

1. Schriftlicher Verweis, 

2. Ausschluss auf Zeit von Schulveranstaltungen außerhalb 
des Unterrichts, 

3. Ausschluss vom Unterricht bis zur Dauer von zwei 
Wochen, 

4. Überweisung in eine Parallelklasse oder eine entsprechende 
organisatorische Gliederung, 

5. Überweisung in eine andere Schule mit dem gleichen 
Bildungsabschluss. 
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